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Beschlussantrag 

 
Die Betriebsträgerschaft für die Tageseinrichtung für Kinder im Bildungshaus NeckarPark 
im Eugenie-von-Soden-Weg 30 in 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt wird dem städtischen 
Träger übertragen.  
 

Begründung

Für die Auswahl der Betriebsträgerschaft für die neue Tageseinrichtung für Kinder im 
Bildungshaus im NeckarPark, Eugenie-von-Soden-Weg 30, 70372 Stuttgart-Bad Cann-
statt soll kein nicht-förmliches Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden. 
Für den Standort gibt es nachvollziehbare Gründe, warum die Trägerschaft an den 
städtischen Träger übertragen werden soll.  
Der städtische Träger hat seine Bereitschaft erklärt, die Trägerschaft zu übernehmen. 
 
Information zur geplanten Einrichtung 

Die Landeshauptstadt Stuttgart baut im Bildungshaus NeckarPark eine neue Tagesein-
richtung für Kinder im Eugenie-von-Soden-Weg 30 im Wohngebiet NeckarPark in Stutt-
gart-Bad Cannstatt.  
 
Vorgesehen sind 7 Gruppen mit 110 Plätzen, in denen Kinder im Alter von 0 bis 6 Jah-
ren betreut werden. Aufgrund der derzeitigen Planungen ist folgende Angebotsform 
angedacht:  
 

 3 GT-Gruppen 0 bis 3 Jahre mit jeweils 10 Plätzen = 30 Plätzen 

 4 GT-Gruppen 3-6 Jahre mit je 20 Plätzen = 80 Plätzen 
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Gegebenenfalls erforderliche zukünftige Angebotsumwandlungen aufgrund eines ver-
änderten Bedarfs werden rechtzeitig mit der Jugendhilfeplanung abgestimmt und bei 
Bedarf entsprechend beantragt.  
 
Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte im Bildungshaus ist für 1. September 2025 
vorgesehen.  
 
Begründung für die Vergabe der Trägerschaft 
 
Das Bildungshaus im NeckarPark ist ein Pionierprojekt. Erstmalig wird in Baden-
Württemberg ein pädagogischer Verbund zwischen KiTa und Schule „unter einem 
Dach“ realisiert.  
Die künftigen Akteure (KiTa-Leitung, Schulleitung, Ganztag, Schulsozialarbeit) werden 
ein Konzept erarbeiten, das das synergetische Zusammenwirken zwischen Schule und 
Kita definiert. 
Ein vom Jugendhilfeausschuss verabschiedetes Rahmenkonzept existiert bereits. 
 
Für die Vergabe der Trägerschaft der Kindertagesstätte im Bildungshaus an den städti-
schen Träger sind folgende drei Gründe ausschlaggebend: 
 
1. Der städtische Träger hat sich bereits im Vorfeld bei der Entwicklung des Rahmen-
konzepts des Bildungshauses und des Programms „Bildung im Quartier“ aktiv und kon-
struktiv eingebracht.  
 
2. Der städtische Träger bringt eine ausgewiesene und langjährige Expertise im Be-
reich Kindertagesbetreuung und Ganztagesbetreuung mit und hat sich im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung bereits eine gute Kooperation zum Schulverwaltungsamt aufge-
baut. 
 
3. Die formelle als auch informelle Bildung im Bildungshaus erfolgt durch die Vergabe 
der Betriebsträgerschaft an den städtischen Träger aus einer Hand. Die enge Koopera-
tion aller wichtigen Akteure im Bildungshaus (Schule, Kita, Ganztagsbetreuung) inner-
halb eines Referats erleichtert zudem die konzeptionelle und bedarfsgerechte Abstim-
mung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts des Bildungshauses. 
 
Zu Punkt 1. Städtischer Träger war an bisherigem Prozess bereits beteiligt 
Der städtische KiTa-Träger begleitet seit Projektbeginn im Jahre 2016 alle Entwicklun-
gen rund um das Bildungshaus. So hat er eine bedeutende Rolle gespielt bei  
 der jahrelangen Entwicklung des o.g. Rahmenkonzeptes  
 der Bewertungen von Raumprogrammvorschlägen für das Bildungshaus durch po-

tenzielle Generalübernehmer 
 der noch laufenden Konzeptionierung des „Bildungsquartiers NeckarPark“ im Rah-

men der von der Abteilung BIP initiierten „AG Bildung im Quartier (BIQ)“  
 
Es wäre ein Verlust für die künftigen Akteurinnen im Bildungshaus sowie für die Mitglie-
der der AG Bildung im Quartier, wenn die hierbei gewonnene Expertise des städt. Trä-
gers verloren ginge. Durch eine Direktvergabe an den städt. Träger würde weiterhin die 
Vertretung des Bildungshauses in der AG BIQ sichergestellt werden. 
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Zu Punkt 2. fachliche Expertise im Kita und GT Bereich des städtischen Trägers 
und bewährte Kooperation mit Schulverwaltungsamt 
Der städtische Träger ist seit Jahrzehnten erfahren in der institutionellen Arbeit mit Kin-
dern von 0 bis 14 Jahren in unterschiedlicher Einrichtungen – sowohl im Bereich Kita, 
als auch im Hort, Schülerhaus und sozialpädagogischen Bereich der Ganztagsschulen. 
Diese große Erfahrung geht seit vielen Jahren einher mit einer engen Kooperation mit 
dem Schulverwaltungsamt. Ab dem Jahr 2011 entstanden im Rahmen dieser Zusam-
menarbeit die Konzepte der Schülerhäuser und der sozialpädagogischen Arbeit in 
Ganztagsschulen. Diese gute und bewährte Kooperation des städtischen Trägers mit 
dem Schulverwaltungsamt birgt darüber hinaus große Chancen ein gelingendes Inklu-
sionskonzept – für Klein und Groß, von morgens bis nachmittags – aus einer Feder zu 
entwickeln sowie aus einer Hand anzubieten. 
 
Zu Punkt 3. Trägerschaft für Bildung aus einer Hand  
Die Entscheidung für die Trägerschaft der non-formellen Bildung in der Schule, außer-
schulischer Betreuung und Kita in städtischer Hand bietet die größtmögliche Planungs-
sicherheit und gleichzeitig die größtmögliche Flexibilität für – auch kurzfristige – Verän-
derungsanforderungen. 
 
Die enge Kooperation des städtischen Trägers mit dem Schulträger Schulverwaltungs-
amt, sowie die Zusammenarbeit von Schulverwaltungsamt, Jugendamt und BIP in ei-
nem Referat, lassen auch diesbezüglich pragmatische und zeitnahe Anpassungen an 
neue Gegebenheiten erwarten. 
 
Ziel ist es jedoch nicht nur, das Konzept des Bildungshauses umzusetzen, sondern 
vielmehr das Konzept zu optimieren, am Modellstandort NeckarPark Pionierarbeit zu 
leisten und folglich für weitere Standorte an die Trägerlandschaft weiterzugeben. Auch 
an dieser Stelle stellt die gemeinsame Verortung aller wichtigen Akteurinnen des Bil-
dungshauses im gleichen Referat ein Gelingensmoment dar. 
 
Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Betriebsträgerschaft für die Tageseinrichtung für 
Kinder im Bildungshaus im Eugenie-von-Soden-weg 30 in 70372 Stuttgart-Bad Cann-
statt dem städtischen Träger zu übertragen. 
 

Klimarelevanz

Die Auswirkungen der Maßnahme auf den Klimaschutz sind nicht quantifizierbar. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Mittel für Ausstattungs- und Betriebskosten der Kindertagesstätte im Bildungshaus 
sind bislang nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Diese werden im Rahmen des nächs-
ten Sachstandsberichts zum Kitaausbau Ende 2024 beziffert und zur Finanzierung vorge-
schlagen.  
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      



Seite 4 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Isabel Fezer 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 32/2024 
 
<Anlagen> 
 
 


